
Auf der Grundlage des § 44 in Verbindung mit § 23 der Bun-
deshaushaltsordnung (BHO) sowie der Allgemeinen Ver-
waltungsvorschriften zu § 44 BHO erlasse ich im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium der Finanzen und nach 
Anhörung des Bundesrechnungshofs diese Richtlinien. 
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Anlage 1 Übersicht der Formblätter für die Beantra-
gung von Zuwendungen nach den Förder-
richtlinien Jugendfreiwilligendienste

I. Förderziele und allgemeine Fördergrundsätze

Durch diese Richtlinien des Bundes sollen auf der Grundla-
ge des § 83 des Achten Buches Sozialgesetzbuch (Kinder- 
und Jugendhilfe) die Jugendfreiwilligendienste nach dem Ju-
gendfreiwilligendienstegesetz sowie der Internationale Ju-
gendfreiwilligendienst nach der Richtlinie vom 20. Dezem-
ber 2010, geändert am 17. April 2014 sowie 25. Mai 2018, 
zuletzt geändert am 29. Mai 2020 (GMBl 2020, 393) als Tä-
tigkeiten der Kinder- und Jugendhilfe angeregt und geför-
dert werden. Diese Richtlinien sollen dazu beitragen, die ge-
nannten Freiwilligendienste als besondere Form bürger-

schaftlichen Engagements zu unterstützen und in ihrer Aus-
gestaltung als Bildungs- und Orientierungszeiten zu stärken. 

Die Jugendfreiwilligendienste Freiwilliges Soziales Jahr 
und Freiwilliges Ökologisches Jahr im In- und Ausland nach 
dem Jugendfreiwilligendienstegesetz leisten einen notwendi-
gen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt und sol-
len jungen Menschen die Möglichkeit bieten, im praktischen 
Einsatz ihr Verantwortungsbewusstsein für das Gemein-
wohl zu stärken. Sie sind als persönlichkeitsbildende und 
Identität stiftende biografische Lernphase eine wichtige 
Maßnahme der Kinder- und Jugendhilfe. In informellen 
Lernkontexten werden dabei auch Kompetenzen erworben, 
die für die Berufsausbildung und den Zugang zum Arbeits-
markt wichtig sind. 

Der Internationale Jugendfreiwilligendienst nach der 
Richtlinie vom 20. Dezember 2010 (geändert am 17. April 
2014 sowie 25. Mai 2018, zuletzt geändert am 29. Mai 2020 
(GMBl 2020, 393) ermöglicht jungen Menschen, einen frei-
willigen Dienst im Ausland zu leisten und durch interkultu-
relle, gesellschaftspolitische und persönliche Erfahrungen in 
einer anderen Kultur die eigene Persönlichkeit zu entwi-
ckeln sowie sich für andere Menschen und das Gemeinwohl 
zu engagieren. Der Internationale Jugendfreiwilligendienst 
fördert das Verständnis für andere Kulturen und den inter-
kulturellen Dialog in einer von Globalisierung geprägten 
Welt, insbesondere in Europa. 

Der Bund hat erhebliches Interesse, die Jugendfreiwilli-
gendienste in dieser Funktion zu sichern und auszubauen, 
sowie dabei die Potentiale zur Integration junger Menschen 
mit Migrationshintergrund sowie besonders benachteiligter 
Jugendlicher noch besser zu nutzen. 

Ein Rechtsanspruch auf Gewährung der Zuwendung be-
steht nicht. Die Bewilligungsbehörde entscheidet über die 
Förderung nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der 
zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel.

Bei der Förderung wird die Eigenständigkeit der Zuwen-
dungsempfänger gewahrt. Bei allen Veröffentlichungen ist in 
geeigneter Weise auf eine Förderung durch das Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Bun-
desministerium) hinzuweisen. 

Das Bundesministerium kann Erfahrungen und Ergebnis-
se aus geförderten Maßnahmen auswerten und veröffentli-
chen.

Zielgruppe dieser Richtlinie sind junge Menschen, die das 
27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (§ 7 SGB VIII). 
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minare sowie zentrale Maßnahmen der Qualitätsent-
wicklung und -sicherung der pädagogischen Begleitung. 
Die zuwendungsfähigen Positionen werden gesondert 
in einem Katalog festgelegt und durch Rundschreiben 
bekannt gemacht.

(2) Für die Förderung werden nicht rückzahlbare Zuschüs-
se im Wege einer Festbetragsfinanzierung in Höhe von 
bis zu 200 Euro je Monat und Teilnehmerin oder Teil-
nehmer gewährt. Der Träger hat einen angemessenen 
Anteil, in der Regel mindestens zehn von Hundert, an 
den zuwendungsfähigen Ausgaben für die pädagogische 
Begleitung unter Beachtung von Nr. II.2.a.(2) Satz 2 aus 
Eigenmitteln oder Eigenmitteln und Drittmitteln zu er-
bringen. Können Eigenmittel nicht eingebracht werden, 
kann der Anteil auch vollständig aus Drittmitteln er-
bracht werden. 

(3) Für Jugendliche mit besonderen Förderbedarfen, die am 
Freiwilligen Sozialen Jahr oder Freiwilligen Ökologi-
schen Jahr teilnehmen, kann auf entsprechenden Antrag 
eine zusätzliche Förderung im Wege einer Festbetragsfi-
nanzierung bis maximal 100 Euro je Monat und Teil-
nehmerin oder Teilnehmer gewährt werden. Besondere 
Förderbedarfe werden gesondert in einem Katalog fest-
gelegt und durch Rundschreiben bekannt gemacht. 

(4) Für Träger, die sich zur Durchführung des Freiwilligen 
Sozialen Jahres dem Bundesamt für Familie und zivilge-
sellschaftliche Aufgaben anschließen, werden die zent-
ralen Maßnahmen der Qualitätsentwicklung und -siche-
rung (Bundestutorat) durch das Bundesamt erbracht. 
Der Wert dieser Maßnahmen reduziert die mögliche 
Höhe der Festbetragsfinanzierung. 

(5) Werden Sachleistungen mit derselben Zweckbestim-
mung wie die Zuwendung erbracht, reduziert der Wert 
der Sachleistung die mögliche Höhe der Festbetrags-
finanzierung. 

b. Internationaler Jugendfreiwilligendienst 

(1) Gefördert werden können die pädagogische Begleitung 
sowie Taschengeld, Unterkunft, Verpflegung, Reisekos-
ten, und Versicherung der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer am Internationalen Jugendfreiwilligendienst im 
Sinne der Richtlinie des Bundesministeriums für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend vom 20. Dezember 
2010, geändert am 17. April 2014 sowie 25. Mai 2018, 
zuletzt geändert am 29. Mai 2020 (GMBl 2020, 393) so-
wie Maßnahmen der Qualitätsentwicklung und -siche-
rung. Die zuwendungsfähigen Positionen werden ge-
sondert in einem Katalog festgelegt und durch Rund-
schreiben bekannt gemacht. 

(2) Für die Förderung werden nicht rückzahlbare Zuschüs-
se im Wege einer Festbetragsfinanzierung von bis zu 350 
Euro je Monat und Teilnehmerin oder Teilnehmer ge-
währt. Nr. II.4.a.(2) Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

c. Modellvorhaben 

(1) Modelle und damit verbundene wissenschaftliche Be-
gleitung sind zeitlich begrenzte Projekte, deren Ergeb-
nisse auf andere Träger oder Förderbereiche übertragbar 
sind und Erkenntnisse bringen sollen im Hinblick auf

II. Inhalt der Förderung

1. Gegenstand der Förderung

Gegenstand der Förderung sind folgende Maßnahmen:

a. das Freiwillige Soziale Jahr und das Freiwillige Ökolo-
gische Jahr nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz

b. der Internationale Jugendfreiwilligendienst nach der 
Richtlinie vom 20. Dezember 2010, geändert am 17. Ap-
ril 2014 sowie 25. Mai 2018, zuletzt geändert am 29. Mai 
2020 (GMBl 2020, 393)

c. Modellprojekte zur Förderung der Freiwilligendienste 
junger Menschen 

d. sonstige Einzelprojekte zur Förderung der Freiwilligen-
dienste junger Menschen

2. Art der Förderung

a. Zuwendungen

(1) Zuwendungen werden ausschließlich als Projektförde-
rung zur Deckung von Ausgaben des Zuwendungsemp-
fängers für einzelne abgegrenzte Vorhaben gegeben.

(2) Zuwendungen werden grundsätzlich zur Teilfinanzie-
rung des zu erfüllenden Zwecks in Form von nicht 
rückzahlbaren Zuschüssen bewilligt. Die Eigenmittel 
des Zuwendungsempfängers sind bei der Förderung in 
angemessenem Umfang zu berücksichtigen.

b. Sachleistungen 

Die Förderung kann durch Sachleistungen erfolgen. 

3. Zuwendungs- und Leistungsempfänger

(1) Zuwendungs- und Leistungsempfänger sind die Träger 
des Freiwilligen Sozialen Jahres, die Träger des Freiwil-
ligen Ökologischen Jahres, die Träger des Internationa-
len Jugendfreiwilligendienstes sowie sonstige Maßnah-
meträger im Bereich der Jugendfreiwilligendienste.

(2) Voraussetzung für die Förderung eines Trägers der Ju-
gendfreiwilligendienste ist, dass er 

(a) die fachlichen Voraussetzungen für die geplante Maß-
nahme erfüllt, 

(b) die Gewähr für eine zweckentsprechende und wirt-
schaftliche Verwendung der Mittel bietet, 

(c) gemeinnützige Ziele verfolgt, 

(d) eine angemessene Eigenleistung erbringt und 

(e) die Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes för-
derliche Arbeit bietet. 

(3) Träger des Freiwilligen Sozialen Jahres schließen sich ei-
nem bundesweit tätigen Bundestutorat mit der Aufgabe 
der zentralen Qualitätssicherung und -entwicklung an. 

4. Umfang und Höhe der Förderung 

a. Freiwilliges Soziales Jahr und Freiwilliges Ökologisches 
Jahr 

(1) Gefördert werden kann die pädagogische Begleitung 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Freiwilligen 
Sozialen und des Freiwilligen Ökologischen Jahres. Die 
Förderung umfasst die individuelle Betreuung aller Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer durch den Träger, die Se-



III. Förderverfahren

1. Termine für die Antragstellung 

(1) Anträge auf Förderung nach Nr. II.4.a. sind grundsätz-
lich bis zum 31. März eines Kalenderjahres für das am 
1.  September des gleichen Kalenderjahres beginnende 
und am 31.  August des folgenden Kalenderjahres en-
dende Förderjahr einzureichen. Dasselbe gilt, wenn ab-
weichend von Satz 1 für das Freiwillige Ökologische 
Jahr auch ein Förderjahr mit Beginn am 1. August eines 
Kalenderjahres und Ende am 31. Juli des folgenden Ka-
lenderjahres zugelassen wird.

(2) Anträge auf Förderung nach Nr. II.4.b. sind grundsätz-
lich bis zum 30. September eines Kalenderjahres für 
Ausreisen ab dem 1. Juni des folgenden Kalenderjahres 
bis zum 31. Mai des darauffolgenden Kalenderjahres 
einzureichen. 

2. Antragsweg

a. Zentralstellenverfahren

(1) Träger, die sich einer Zentralstelle angeschlossen haben, 
legen dort ihre Anträge einschließlich der Finanzie-
rungspläne vor. Die Zentralstelle reicht der Bewilli-
gungsbehörde einen Sammelantrag mit ihrer Stellung-
nahme und mit einem Votum zur vorgesehenen Weiter-
leitung der Fördermittel ein und legt die geprüften Fi-
nanzierungspläne der angeschlossenen Träger bei. 

(2) Mit dem Antrag bestätigt die Zentralstelle, dass sie 

(a) diese Richtlinien beachtet,

(b) die bewilligten Mittel nur auf der Grundlage eines pri-
vatrechtlichen Vertrages nach Nummer 12 der Allge-
meinen Verwaltungsvorschriften zu § 44 BHO weiter-
gibt und 

(c) die maßgeblichen Bestimmungen des Zuwendungsbe-
scheides (einschließlich dieser Richtlinien und der Ne-
benbestimmungen) zum Bestandteil der Weitergabe ge-
genüber den Letztempfängern macht, insbesondere, 
dass die Mittel nur für Maßnahmen verwendet werden 
dürfen, die nach diesen Richtlinien förderfähig sind. 

(3) Zuwendungen werden der Zentralstelle bewilligt und 
ausgezahlt. Die bewilligten Mittel sind bei ihrer Weiter-
gabe als Zuwendungen des Bundes zu kennzeichnen 
und ohne Verwaltungskostenabzug den Letztempfän-
gern zur Verfügung zu stellen. 

(4) Die Bewilligungsbehörde kann die Übertragung von 
Fördermitteln von einem der Zentralstelle angeschlosse-
nen Träger auf einen anderen derselben Zentralstelle an-
geschlossenen Träger durch die Zentralstelle für be-
stimmte Fälle bereits im Bewilligungsbescheid zulassen. 
Der Gesamtbetrag der der Zentralstelle bewilligten Zu-
wendung kann durch die Änderung nicht überschritten 
werden. 

(5) Das Bundesministerium führt mit der Zentralstelle min-
destens einmal jährlich ein Steuerungsgespräch zum 
Zwecke der Information, Austausch und Planung 
durch. 

(6) Ein Träger, der sich dem Zentralstellenverfahren ange-
schlossen hat, darf innerhalb eines Förderprogramms in 

(a) die Entwicklung, Erprobung, Überprüfung und Weiter-
entwicklung von Methoden und Konzeptionen in den 
Jugendfreiwilligendiensten oder 

(b) die Notwendigkeit und die Ausgestaltung gesetzgeberi-
scher Regelungen oder die Überprüfung von bestehen-
den Gesetzen. 

(2) Für Modellvorhaben und Maßnahmen zur Weiterent-
wicklung und Erprobung neuer Wege in den Jugend-
freiwilligendiensten können Zuwendungen in der Regel 
als Fehlbedarfsfinanzierung gewährt werden. 

(3) Mit dem Antrag ist der Bewilligungsbehörde das Mo-
dellkonzept darzustellen, in dem insbesondere folgende 
Punkte festzuhalten sind: 

(a) die Zuordnung des Modellvorhabens zu der damit ver-
folgten bzw. daraus zu entwickelnden fachpolitischen 
Konzeption,

(b) die Darstellung der Ausgangssituation, Bedarfslage und 
Zielsetzung einschließlich des programmspezifischen 
Ansatzes, 

(c) Inhalt und Umfang der wissenschaftlichen Vorberei-
tung, Begleitung und Evaluierung, 

(d) schriftliche, fachliche Stellungnahme des Landes, in dem 
das Modellvorhaben überwiegend durchgeführt werden 
soll, sowie eine Erklärung zu dessen finanzieller Beteili-
gung, 

(e) Stellungnahme zur Überleitung nach Abschluss des 
Vorhabens und dessen Finanzierung, 

(f) Zeitplan des Vorhabens, 

(g) die beabsichtigte Umsetzung und Veröffentlichung der 
Ergebnisse. 

(4) Modellvorhaben werden nur im Rahmen des im Bewil-
ligungsbescheid festgelegten Zeitraumes gefördert. Eine 
Anschlussfinanzierung des Modellvorhabens nach die-
sen Richtlinien ist nicht möglich. 

d. Sonstige Einzelprojekte 

(1) Sonstige Einzelprojekte zur Förderung der Freiwilli-
gendienste junger Menschen, die nicht nach Nr. II.4. 
Buchstaben a. bis c. gefördert werden können, sind ins-
besondere 

(a) Veranstaltungen und Arbeitstagungen zentraler Organi-
sationen, 

(b) Wettbewerbe, 

(c) Einzelmaßnahmen für besondere Zielgruppen, 

(d) Publikationen oder (e) Arbeitsmaterial. 

(2) Für diese Projekte können Zuwendungen in der Regel 
als Fehlbedarfsfinanzierung gewährt werden.

e. Sachausgaben und Gemeinkostenanteile für Personal-
ausgaben

Das Bundesministerium gibt mit jährlichem Rundschreiben 
Pauschalen bekannt, die für Sachkosten und Personalge-
meinkosten im Rahmen der zuwendungsfähigen Ausgaben 
von Projekten nach Nr. II.4. Buchstaben a. bis d. angesetzt 
werden können. 



gers unter den bewilligten Zuwendungsbetrag fallen. 
Der bereits gewährte Differenzbetrag ist zu erstatten. 

(4) Im Zentralstellenverfahren gilt Nr. III.2.a.(1) für die von 
der Zentralstelle geprüften Verwendungsnachweise und 
im Länderverfahren Nr. III.2.b.(1) für die Verwen-
dungsnachweise entsprechend. 

b. Zahlenmäßiger Nachweis 

(1) In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen 
und Ausgaben entsprechend der Gliederung des Finan-
zierungsplans auszuweisen. Der Nachweis muss alle mit 
dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnah-
men (Zuwendungen, Leistungen Dritter, eigene Mittel) 
und Ausgaben enthalten. Die besonderen Vorschriften 
der ANBest-P oder ANBest-Gk sind zu beachten. Bei 
Zuwendungen zur Projektförderung nach ANBest-P ist 
dem Endverwendungsnachweis insbesondere eine ta-
bellarische Belegübersicht beizufügen, in der die Ausga-
ben nach Art und in zeitlicher Reihenfolge getrennt auf-
gelistet sind (Beleglisten). Bei Förderungen nach 
Nr. II.4.a. und Nr. II.4.b. sind ergänzend Teilnehmen-
denlisten mit Angaben zu den geleisteten Dienstmona-
ten einzureichen. 

(2) Die Zuwendungsempfänger sind verpflichtet, die Origi-
nalbelege und alle sonst mit der Förderung zusammen-
hängenden Unterlagen fünf Jahre nach Vorlage des Ver-
wendungsnachweises aufzubewahren sowie bei Anfor-
derung vorzulegen. 

c. Sachbericht 

(1) Der Sachbericht ist unter Beachtung von Nr. 6.2.1 
 ANBest-P wie folgt zu gliedern: 

(a) Ziele und Schwerpunkte 

(b) Aktivitäten (Umsetzung) 

(c) Erfahrungen und Ergebnisse 

(d) Schlussfolgerungen und Perspektiven

(2) Der Sachbericht soll als Gesamtbericht erstellt werden. 
Er muss als Ergebnisbericht ausgestaltet sein und eine 
Aussage über den Grad der Zielerreichung einschließ-
lich der Querschnittsziele enthalten. 

(3) Im Zentralstellenverfahren sowie im Länderverfahren 
erstellt die Zentralstelle/das Land den Gesamtbericht 
für die ihr angeschlossenen/die betreffenden Träger. 

d. Programmspezifische ergänzende oder abweichende 
Vereinbarungen sind zu beachten.

5. Nebenbestimmungen und Prüfungsrecht 

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zu-
wendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der Ver-
wendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Zuwen-
dungsbescheides und die Rückforderung der gewährten 
Zuwendung gelten die §§ 48 bis 49a Verwaltungsverfahrens-
gesetz (VwVfG), die §§ 23, 44 BHO und die hierzu erlasse-
nen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften, soweit nicht in 
diesen Förderrichtlinien Abweichungen von den Allgemei-
nen Verwaltungsvorschriften zugelassen worden sind. Der 
Bundesrechnungshof ist gemäß §§ 91, 100 BHO zur Prüfung 
berechtigt. 

der Regel Zuwendungen weder direkt noch über ver-
schiedene Zentralstellen beantragen. 

b. Länderverfahren 

(1) Im Länderverfahren sind die Anträge einschließlich der 
Finanzierungspläne der zuständigen obersten Landes-
behörde oder der von ihr bestimmten Stelle einzurei-
chen. Die oberste Landesbehörde legt den Antrag auf 
Zuweisung sowie die geprüften Finanzierungspläne der 
Träger der Bewilligungsbehörde gesammelt mit ihrer 
Stellungnahme vor. 

(2) Die Bewilligungsbehörde weist den zuständigen obers-
ten Landesbehörden die Mittel zu, die sie nach diesen 
Richtlinien vergeben. 

(3) Die zuständige oberste Landesbehörde oder die von ihr 
bestimmte Stelle erlässt den Zuwendungsbescheid und 
zahlt die Mittel aus. Sie kennzeichnet sie als Zuwendun-
gen aus diesen Richtlinien.

(4) Die zuständige oberste Landesbehörde oder die von ihr 
bestimmte Stelle überwacht die Einhaltung des Verwen-
dungszwecks. 

(5) Die zuständige oberste Landesbehörde entscheidet im 
Rahmen dieser Richtlinien über Anträge auf Zustim-
mung zur Übertragung auf einen anderen Träger. Bei 
Zuwendungen von mehr als 51.129 Euro holt sie die Zu-
stimmung der Bewilligungsbehörde ein. Die oberste 
Landesbehörde teilt der Bewilligungsbehörde die von 
ihr genehmigten Übertragungen mit. 

c. Direktverfahren

Anträge sind der Bewilligungsbehörde einschließlich der Fi-
nanzierungspläne unmittelbar vorzulegen, soweit nicht Zu-
wendungen im Zentralstellenverfahren oder im Länderver-
fahren beantragt werden. 

3. Bewilligung

a. Zuwendungen werden durch schriftlichen Zuwen-
dungsbescheid gewährt. 

b. Bewilligungsbehörde ist das Bundesministerium, soweit 
nicht nach Nr. IV.3. die Aufgaben der Bewilligungsbe-
hörde auf eine andere Stelle übertragen wurden. 

4. Verwendungsnachweis

a. Allgemeine Anforderungen

(1) Die bestimmungsgemäße zweckentsprechende Verwen-
dung der Zuwendung zur Projektförderung ist mit ei-
nem Verwendungsnachweis zu belegen. Der Verwen-
dungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und ei-
nem zahlenmäßigen Nachweis. 

(2) Durch Unterschrift bestätigt der Zuwendungsempfän-
ger, dass die Fördermittel für förderfähige Maßnahmen 
im Sinne dieser Richtlinien verwendet worden sind, dass 
die Ausgaben notwendig waren, dass wirtschaftlich und 
sparsam verfahren worden ist und die Angaben mit den 
Büchern und gegebenenfalls mit den Belegen überein-
stimmen. 

(3) Im Fall einer Festbetragsfinanzierung nach diesen 
Richtlinien verringert sich die Zuwendung, wenn die 
tatsächlichen, zuwendungsfähigen Ausgaben des Trä-



IV. Sonstiges 

1. Formblätter 

Für die der Bewilligungsbehörde vorzulegenden Anträge, 
Finanzierungspläne, Verwendungsnachweise und Mitteilun-
gen sind die im Formblattverzeichnis (Anlage 1) aufgeführ-
ten Formblätter verbindlich. 

2. Ausnahmeklausel

Das Bundesministerium kann in besonders begründeten 
Ausnahmefällen, soweit nach den Allgemeinen Verwal-
tungsvorschriften zu § 44 BHO erforderlich im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium der Finanzen bzw. im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und 
dem Bundesrechnungshof, von diesen Richtlinien abwei-
chen. 

3. Übertragung von Aufgaben

Das Bundesministerium kann die Durchführung dieser 
Richtlinien ganz oder teilweise auf andere Stellen übertra-
gen. 

V. Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Richtlinien treten mit Wirkung zum 1.1.2021 in Kraft. 

Gleichzeitig treten die Förderrichtlinien Jugendfreiwilligen-
dienste vom 11.April 2012 (GMBl 2012, S. 174) außer Kraft. 

Berlin, den 18. Dezember 2020
115 3072-13/001*01

Die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Franziska Giffey



Anlage 1 Übersicht der Formblätter für die Beantragung von Zuwendungen nach den Förderrichtlinien Jugend-
freiwilligendienste

S Stammblatt

A 1 Gesamtantrag

A 2/N 2 Antrag und Finanzierungsplan zur Regelförderung des FSJ/FÖJ

A 3 Sammelantrag/Stellungnahme zum Antrag zur Regelförderung des FSJ/FÖJ für Zentralstellen- bzw. Länderver-
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A 8/N 8 Finanzierungsplan zur Förderung des Internationalen Jugendfreiwilligendienstes 

A 9 Antrag zur Förderung von Modellvorhaben/für sonstige Einzelprojekte 

A 10/N 10 Finanzierungsplan zur Förderung von Tagungen/Veranstaltungen 

A P Darstellung der Personalausgaben 

A B Arbeitsplatzbeschreibung 

N 1 R Verwendungsnachweis zur Regelförderung des FSJ/FÖJ 

N 1 F Verwendungsnachweis zur Förderung des FSJ/FÖJ für Teilnehmende mit besonderem Förderbedarf 

N 3 Sammelverwendungsnachweis/Stellungnahme zum Verwendungsnachweis zur Regelförderung des FSJ/FÖJ für 
Zentralstellen- bzw. Länderverfahren

N 5 Sammelverwendungsnachweis/Stellungnahme zum Verwendungsnachweis zur Förderung von Teilnehmenden 
mit besonderem Förderbedarf im FSJ/FÖJ für Zentralstellen- oder Länderverfahren

N 7 Verwendungsnachweis zur Förderung des Internationalen Jugendfreiwilligendienstes

N 9 Verwendungsnachweis zur Förderung von Modellvorhaben/für sonstige Einzelprojekte

N P Nachweis zu Personalausgaben 

N TN 1 Teilnehmendenliste für Förderung nach Nr. II.4.a.(2) & (3) RL-JFD

N TN 2 Teilnehmendenliste für Förderung nach Nr. II.4.b. RL-JFD 

RM Rechtsbehelfsverzicht/Nutzungsrechtseinräumung/Mittelabruf


